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Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG); 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm (Bekanntmachung zu den inzidenzabhängigen 
Regelungen der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – BayIfSMV)  
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Landratsamt 
 

 
Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG); 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm (Bekanntmachung zu den inzidenzab-
hängigen Regelungen der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – BayIfSMV)  
 

Bekanntmachung vom 19.03.2021 
 
Gemäß § 18 Absatz 1 Satz 4 und 5 der 12. BayIfSMV, § 19 Absatz 1 Satz 3 i.V.m. § 18 Absatz 1 Satz 4 und 5 der 12. BayIfSMV gibt das Land-
ratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm hiermit öffentlich bekannt, dass sich die  
 
7-Tage-Inzidenz am Freitag, den 19. März 2021 im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm laut Feststellung des Robert-Koch-Instituts auf 100,6 beläuft. 
Die nach § 28 a Absatz 3 Satz 12 IfSG bestimmte Zahl an Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt damit über dem maßgeblichen Schwel-
lenwert von 100.  
 
Es greifen daher für die Kalenderwoche von Montag, den 22. März 2021 bis Sonntag, den 28. März 2021 folgende Rechtsfolgen: 
 

1. In den Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig 
eingehalten werden kann. Andernfalls findet Wechselunterricht statt. 
 

2. An allen übrigen Schulen und Jahrgangsstufen, einschließlich der Grundschulstufe, findet Distanzunterricht statt. 
 

3. Die Öffnung und der Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuungen und organisierten 
Spielgruppen ist untersagt.  
Regelungen zur Notbetreuung werden vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales im Benehmen mit dem Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pflege gesondert bekanntgemacht.  
 

 
Diese Bekanntmachung tritt am 22. März 2021 in Kraft und mit Ablauf des 28. März 2021 außer Kraft. 
 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, den 19. März 2021 
 
Katharina Baschab 
Regierungsrätin  
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